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Beschlussvorlage

Federführend:
Amt für Bau und Liegenschaften

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:
FBL:

2015/NK/521
öffentlich
05.01.2015
Herr Jennerjahn
Herr J. Banek

Abwägung der Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange zum Entwurf 
der 2. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Neukalen

Behandlung Termin Beratungsfolge
Öffentlich 08.01.2015 Stadtvertretung Neukalen

Beschlussvorschlag:
Die während der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB, der Trägerbeteiligung 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB und der Beteiligung der Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 
BauGB eingegangenen Stellungnahmen werden gemäß Anlage 1 wie folgt abgewogen:  

1. Übersicht über die eingegangenen Stellungnahmen zum Entwurf 

Lfd. 
Nr. 

Behörden/
Nachbargemeinden

Eingang
Stellung-
nahmen

Datum 
Stellung-
nahmen

keine 
Einwände

Anmerkungen
/ Abwägung
erforderlich

Behörden/Verbände

1. Landkreis Mecklen-
burgische Seenplatte 

21.10.2014 17.10.2014 x

2. Amt für Raumordnung
und Landesplanung

04.11.2014 28.10.2014       x

3. Landesamt für innere
Verwaltung M-V

25.09.2014 25.09.2014       x

4. Landesamt für Gesundheit 
und Soziales M-V 

30.10.2014 28.10.2014       x

5. Straßenbauamt Güstrow 06.10.2014 01.10.2014       x
6. Landesamt für zentrale 

Aufgaben und Technik
der Polizei, Brand- und
Katastrophenschutz M-V

29.10.2014 29.10.2014       x

7. Bergamt Stralsund 30.10.2014 28.10.2014       x
8. e.on Hanse 24.09.2014 24.09.2014       x
9. Kabel Deutschland 24.10.2014 22.10.2014      x
10. DB Services Immobilien 

GmbH
21.10.2014 16.10.2014       x

11. Landesanglerverband M-V 08.10.2014 06.10.2014       x
12. GDMcom mbH (ehem.

Verbundnetz Gas AG)
10.10.2014 08.10.2014       x

13. Deutsche Telekom 16.10.2014 16.10.2014       x
14. Deutscher Wetterdienst 13.10.2014 09.10.2014       x
15. Staatliches Amt für 

Landwirtschaft u. Umwelt
03.11.2014 28.10.2014 x

16. Wasser- und 
Bodenverband „Obere 
Peene“

13.10.2014 10.10.2014       x

17. Landesforst M-V 03.11.2014 28.10.2014       x
18. Landesamt für Kultur und 

Denkmalpflege
17.10.2014 15.10.2014       x
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19. Einzelhandelsverband 
Nord e.V.

30.10.2014 23.10.2014 x

20. IHK Neubrandenburg 16.10.2014 15.10.2014 x
21. NABU 08.10.2014 07.10.2014 x
22. E.DIS AG 25.11.2014 12.11.2014 x
23. WZV 04.12.2014 03.12.2014 x

Nachbargemeinden

24. Stadt Dargun 30.10.2014 30.10.2014 x
25. Gemeinden Lelkendorf

und Alt Sührkow
30.10.2014 29.10.2014 x

Bürger

26. Herr Schmidt 28.10.2014 26.10.2014 x

keine Stellungnahme wurde abgegeben von:

- Schutzgemeinschaft Deutscher Wald LV M-V
- Wasser- und Schifffahrtsamt Stralsund
- Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz u. Dienstleistungen  der Bundeswehr
- Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern
- Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie
- Landesjagdverband M-V
- Betrieb für Bau und Liegenschaften
- Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
- BVVG Neubrandenburg
- Grüne Liga M-V e.V.
- Mecklenburg-Vorpommersche Verkehrsgesellschaft mbH
- Deutsche Bahn Frankfurt
- Kirchenkreisverwaltung des Kirchenkreises Güstrow
- BUND e.V.
- Stadt Malchin

Die Stadt Neukalen geht davon aus, dass Belange nicht betroffen sind.

2. Abwägung

Die Abwägung der Stellungnahmen erfolgt nachfolgend in tabellarischer Form. 

Die Verwaltung wird beauftragt, die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die 
Bedenken und Anregungen erhoben haben von diesem Ergebnis in Kenntnis zu setzen.   

Sach- und Rechtslage:
Die Stadtvertretung Neukalen hat am 28.08.2014 den Entwurf der 2. Änderung des 
Flächennutzungsplanes gebilligt und zur Beteiligung der Behörden und der Öffentlichkeit 
bestimmt. Die Behörden wurden mit Schreiben vom 22.09.2014 zur Stellungnahme 
aufgefordert. Die Öffentlichkeit wurde durch Auslegung vom 29.09.2014 bis 30.10.2014 
beteiligt. Die durch die eingegangenen Stellungnahmen vorgebrachten öffentlichen und 
privaten Belange wurden untereinander und gegeneinander gerecht abgewogen. 

Finanzielle Auswirkungen:
Die Peenestadt Neukalen trägt die Kosten für die 2. Änderung des Flächennutzungsplanes. 
Die Kosten wurden im Haushaltsplan 2014 unter der Haushaltsstelle 4/5.1.1.00.562550 
eingestellt.  

Anlagen:
Abwägungstabellen (Anlage 1)
Protokoll vom 28.11.2014
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N/2013F011/doc/Tabellen  Abwägung Entwurf.doc          1 

Stellungnahme Nr. 1/1 Abwägung Abstimmung 
 ja nein Enth. 



N/2013F011/doc/Tabellen  Abwägung Entwurf.doc          2 

Stellungnahme Nr. 1/2 Abwägung Abstimmung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Der Satzungsbeschluss über den B-Plan Nr.7 wurde am 28.08.2014 gefasst. 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2. 
Im Rahmen der Beteiligung zum Entwurf hat die Raumordnungsbehörde eine 
weitere Stellungnahme abgegeben (Stellungnahme vom 28.10.2014). Die 
Inhalte der 2.Änderung des Flächennutzungsplanes stehen den Zielen und 
Grundsätzen der RO nicht entgegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine Erweiterung des bestehenden Hafens ist geplant; es sollen zusätzlich 
Liegeplätze geschaffen werden.  
In die Begründung werden zusätzliche Aussagen mit übernommen. 
 

ja nein Enth. 



N/2013F011/doc/Tabellen  Abwägung Entwurf.doc          3 

Stellungnahme Nr. 1/3  Abwägung Abstimmung 

 

 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. SO Hafen 
Die Stadt Neukalen plant eine Erweiterung des Wasserwanderrastplatzes 
Hafen. Es sollen zusätzliche Liegeplätze geschaffen werden durch eine   
zweiseitige Nutzung des vorhandenen Holzsteges für das Anlegen von 
Booten. Geplant sind die Umgestaltung des Ufers und die Aushebung eines 
kleinen Wasserbeckens. Zur Herstellung von Baurecht wird ein Geneh-
migungsverfahren nach § 6 Wasserverkehrs- und Hafensicherungsgesetz M-V 
(WVHaSIG M-V) durchgeführt. 
Mit der Naturschutzvereinigung wurde Kontakt aufgenommen; am 28.11.2014 
fand dazu vor Ort eine Beratung statt (siehe beiliegendes Protokoll). 
Im Ergebnis der Beratung vor Ort wurden Auflagen und Bedingungen 
festgelegt, die im Rahmen der weiteren Planungen berücksichtigt werden. 
Die Begründung zur 2.Änderung des Flächennutzungsplanes wird um die 
Aussagen zur geplanten Hafenerweiterung ergänzt. 
 
 
Zu 2. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, 
 
Zu 3. 
Das Plangebiet liegt innerhalb des Bodendenkmals Altstadt; im 
Flächennutzungsplan erfolgte die nachrichtliche Übernahme. 
  
 
Der Hinweis wurde in den Bebauungsplan übernommen. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 

ja nein Enth. 



N/2013F011/doc/Tabellen  Abwägung Entwurf.doc          4 

Stellungnahme Nr. 1/4 Abwägung Abstimmung 

 

 

ja nein Enth. 



N/2013F011/doc/Tabellen  Abwägung Entwurf.doc          5 

Stellungnahme Nr. 3/1 Abwägung Abstimmung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Plangebiet der 2.Änderung umfasst die Flächen am Hafen und die im 
Geltungsbereich des B-Planes Nr.7 „Beim alten Schlossgarten“ liegenden 
Flächen; die gesetzlich geschützten Festpunkte liegen außerhalb dieses  
Gebietes. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

ja nein Enth. 



N/2013F011/doc/Tabellen  Abwägung Entwurf.doc          6 

Stellungnahme Nr. 3/2 Abwägung Abstimmung 

 
 

ja nein Enth. 



N/2013F011/doc/Tabellen  Abwägung Entwurf.doc          7 

Stellungnahme Nr. 9/1 Abwägung Abstimmung 

 
 

 
 
 
Auf den vorhandenen Leitungsbestand wurde im Bebauungsplan 
hingewiesen; in die Begründung zur 2.Änderung des Flächennutzungsplanes 
werden ergänzend Aussagen mit aufgenommen, dass die vorhandenen 
Anlagen der Versorgungsträger zu beachten sind. 
 
 
 

ja nein Enth. 



N/2013F011/doc/Tabellen  Abwägung Entwurf.doc          8 

Stellungnahme Nr. 13/1 Abwägung Abstimmung 

 

 
 
 
Auf den vorhandenen Leitungsbestand wurde im Bebauungsplan 
hingewiesen; in die Begründung zur 2.Änderung des Flächennutzungsplanes 
werden ergänzend Aussagen mit aufgenommen, dass die vorhandenen 
Anlagen der Versorgungsträger zu beachten sind und bei der Aufstellung der 
Bebauungspläne in allen Straßen geeignete und ausreichende Trassen für die 
Unterbringung der Telekommunikationslinien vorgesehen werden. 
 
Eine Ausfertigung des Planes mit Erläuterungsbericht ist nach Abschluss des 
Verfahrens gesondert zu beantragen und gegen ein Entgeld erhältlich. 
 

ja nein Enth. 



N/2013F011/doc/Tabellen  Abwägung Entwurf.doc          9 

Stellungnahme Nr. 15/1 Abwägung Abstimmung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2. 
 
In den Plan und in der Begründung sind Hinweise bzw. Vermerke zur 
Hochwassergefährdung mit aufgenommen worden. In der Begründung 
werden die Wasserstände (HQ 100 und HQ 200) ergänzt. 

ja nein Enth. 



N/2013F011/doc/Tabellen  Abwägung Entwurf.doc          10 

Stellungnahme Nr. 18/1 Abwägung Abstimmung 

 

 ja nein Enth. 



N/2013F011/doc/Tabellen  Abwägung Entwurf.doc          11 

Stellungnahme Nr. 18/2 Abwägung Abstimmung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Das Plangebiet liegt innerhalb des Bodendenkmals Altstadt; im 
Flächennutzungsplan erfolgte die nachrichtliche Übernahme. 
 
Die Nebenbestimmungen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 

ja nein Enth. 



N/2013F011/doc/Tabellen  Abwägung Entwurf.doc          12 

Stellungnahme Nr. 21  Abwägung Abstimmung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Rahmen des B-Planverfahrens Nr.7 „Beim alten Schlossgarten“ wurden die 
Auswirkungen auf die geschützten Arten geprüft und Festsetzungen in die 
Satzung mit aufgenommen, in die Begründung zur 2.Änderung des Flächen-
nutzungsplanes wurden entsprechende Ausführungen mit übernommen. 
 
Die artenschutzrechtlichen Belange werden bei der Umsetzung von Vorhaben 
im Plangebiet beachtet. 
 
Anmerkung: 
Die Stadt Neukalen plant eine Erweiterung des Wasserwanderrastplatzes 
Hafen. Es sollen zusätzliche Liegeplätze geschaffen werden durch eine   
zweiseitige Nutzung des vorhandenen Holzsteges für das Anlegen von 
Booten. Geplant sind die Umgestaltung des Ufers und die Aushebung eines 
kleinen Wasserbeckens. Zur Herstellung von Baurecht wird ein Geneh-
migungsverfahren nach § 6 Wasserverkehrs- und Hafensicherungsgesetz M-V 
(WVHaSIG M-V) durchgeführt. Am 28.11.2014 fand zum Vorhaben vor Ort 
eine Beratung mit den Behörden und dem BUND statt. Im Ergebnis der 
Beratung wurden Auflagen und Bedingungen festgelegt, die im Rahmen der 
weiteren Planungen berücksichtigt werden.  
 

ja nein Enth. 



N/2013F011/doc/Tabellen  Abwägung Entwurf.doc          13 

Stellungnahme Nr. 22  Abwägung Abstimmung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf den vorhandenen Leitungsbestand wurde im Bebauungsplan 
hingewiesen; in die Begründung zur 2.Änderung des Flächennutzungsplanes 
werden ergänzend Aussagen mit aufgenommen, dass die vorhandenen 
Anlagen der Versorgungsträger zu beachten sind. 
 

ja nein Enth. 



N/2013F011/doc/Tabellen  Abwägung Entwurf.doc          14 

Stellungnahme Nr. 22  Abwägung Abstimmung 

 

 
 

 

ja nein Enth. 



N/2013F011/doc/Tabellen  Abwägung Entwurf.doc          15 

Stellungnahme Nr.26 (Bürger)  Abwägung Abstimmung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Grundstück Wallstraße 31 liegt nicht im Geltungsbereich der 2. Änderung 
des Flächennutzungsplanes. 
 
Allgemeine Anmerkungen: 
Der Flächennutzungsplan ist Ziel und Leitplan der Gemeinde, in dem die Art 
der Bodennutzung in den Grundzügen dargestellt wird. Im wirksamen 
Flächennutzungsplan der Stadt Neukalen sind die südlich des Schäfer-
Teichplatzes und östlich der Hafenstraße liegenden Flächen als 
„Wohnbauflächen“ dargestellt und der Altstadtbereich östlich der Hafenstraße 
als „Besonderes Wohngebiet“.  
Der Flächennutzungsplan besitzt keine eigene Rechtswirkung gegenüber 
Bürgern. Verbindlich und rechtswirksam gegenüber Bürgern ist der 
Bebauungsplan, der aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln  ist. Die 
Stadt Neukalen hat den B-Plan Nr.7 „Beim alten Schlossgarten“ aufgestellt 
und mit dem Bebauungsplan ihre Planungsziele konkret vorgegeben. 
Langfristig sollen die Garagen und Nebengebäude an der Hafenstraße 
beseitigt werden, um entlang der Hafenstraße eine öffentliche Grünfläche 
anzulegen und diesen Bereich städtebaulich aufzuwerten. 
 
 
  

ja nein Enth. 

 



Protokoll einer Beratung zur Hafenerweiterung Neukalen 

Datum 28.11.2014 

Teilnehmer: 
Frau Wilken - BUND 
Herr Voss 	- Bgm. Stadt Neukalen 
Herr Henke - Ing.-Büro IBN (nur zeitweise) 
Herr Müller - LK MSE (Amtsleiter für Wirtschaft/Kultur-Tourismus und Umweltamt) 

Thema: 
Erweiterung/Ausbauhafen Neukalen 

Festlegungen 
Der Erweiterung/Ausbau des Hafens Neukalen wird durch den BUND zugestimmt, wenn 
nachfolgende Auflagen / Bedingungen erfüllt werden: 

1.  
Der im Flächennutzungsplan noch vorgesehene Hafenneubau flussabwärts in Richtung 
Kummerower See wird durch Stadtvertreterbeschluss nicht mehr realisiert. Bei 
Überarbeitung des Flächennutzungsplanes wird diese Maßnahme nicht mehr mit aufgeführt. 
Ein Protokollauszug mit der entsprechenden Beschlussfassung wird dem BUND übergeben. 

2.  
Landseitig (Grenze Hafenbecken/Wiesenbereich) wird zusätzlich zu den geforderten 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen eine Baumreihe mit standorttypischen Gehölzen 
(vorrangig Kopfweide als zukünftigen Brutbaum für den Eremiten, Erle, Moorbirke) angelegt. 
Die Ausgleichsmaßnahme am Teich in Karnitz (Streuobstwiese) bleibt davon unberührt. 

3.  
Die beiden vorhandenen Kopfweiden werden abgenommen und als Totholz an angrenzende 
Wiese abgelegt (Lebensraum u. a. für Eremit). 
Der Eremit ist u.a. nach Anhang II der FFH-Richtlinie als prioritäre Art streng geschützt. Der 
Erhaltungszustand dieser Art darf sich nicht verschlechtern. 
Zur Ökologie des Eremiten (Steckbrief LUNG, 2011): 
„Abgestorbene Bäume können noch einige Jahre, zumindest solange Nahrung vorrätig ist, 
als Brutbaum dienen. In umgestürzten oder gefällten Bäumen kann die Entwicklung beendet 
werden, sie sind aber Prädatoren leichter zugänglich und unterliegen negativen 
Veränderungen hinsichtlich des Höhlenklimas. [...]Die Bäume stehen zumeist in 
halboffenen und offenen Bereichen, wo eine ausreichende Besonnung der Brutbäume 
gewährleistet ist. Wichtig ist ein mäßig feuchter, aber nicht nasser Holzmulmkörper. 
Dieser kann sich erst in entsprechend alten und mächtigen Bäumen mit adäquatem 
Stammdurchmesser, aber auch in starken Ästen bilden." 
Zu Maßnahmen zum Schutz des Eremiten (Steckbrief LUNG, 2011): 



- 2 - 

„Für die Umsiedlung von einzelnen Populationen liegen keine ausreichenden fachlichen 
Grundlagen vor. Grundsätzlich stellt eine solche Maßnahme keine fundierte Alternative zur 
Erhaltung der (potentiellen) Brutbäume dar. Falls dennoch von Eremiten besiedelte Bäume 
entfernt werden müssen, sollten Mulmkörper bzw. ausgewählte Baumteile nach Möglichkeit 
in geeignete Habitate umgesetzt werden." 
Anlage: Eremit, Juchtenkäfer, FFH-Code: 1084 

4.  

Überarbeitung der Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung 

5.  

Gutachten von Frau Dr. Schellhammer wird dem BUND übersandt — ist bereits durch Herrn 
Henke erfolgt. 

Anmerkung vom BUND: Bei dem übermittelten Gutachten handelt es sich um die 
Unterlagen, die uns im Rahmen der Beteiligung zur Ausnahme vom Biotopschutz bereits im 
Vorfeld zugeschickt wurden. In dem Gutachten steht, entgegen der Aussage von Herrn 
Henke, dass keine faunistische Kartierung, sondern lediglich eine Potentialanalyse 
durchgeführt wurde. Vgl. dazu Seite 6 des Gutachtens unter Punkt 2 „Methodisches 
Vorgehen und Datengrundlage", letzter Satz. 

Waren, d. 15.12.2014 

Frau Wilken 	 jrrTV. 	Herr Müller 
BUND LK r\As 
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